
Senats einem ernsthaften Anliegen entsprang. Durch 
eine zeitweilige Überbetonung der Bedeutung der opera
tiven Tätigkeit im Verhältnis zur Spruchpraxis und eine 
dadurch hervorgerufene Konzentration der Senate auf 
die operative Arbeit unter Vernachlässigung ihrer Auf
gaben in der Rechlsmittellätigkeit war die Recht
sprechung bei einigen Bezirksgerichten in den Hinter
grund gerückt. Abgesehen davon, daß im Ergebnis 
solcher Praktiken die gesetzlichen Bearbeitungs
fristen nicht eingehalten worden sind, zeigte sich 
darin in Wirklichkeit ein Nichtverstehen der Einheit von 
Rechtsprechung und operativer Anleitung. Tatsächlich 
war die zum Teil festzustellende „Vernachlässigung“ der 
Rechtsprechung nicht schlechthin darauf zurückzufüh
ren, daß die Senate operativ tätig geworden waren, son
dern daß eine Vielzahl von Einzelfragen, bei denen es 
sich keineswegs in jedem Falle um Hauptprobleme der 
Tätigkeit der Gerichte handelte, angefaßt und mit zu
meist kurzer Terminstellung gelöst werden sollten. Es 
wurde dabei übersehen, daß

„operative Arbeit... weder als operative Vielgeschäf
tigkeit noch als praktizistische, isolierte Entscheidung 
eines Einzelfalles am Sitz des jeweiligen Kreisgerichls 
verstanden werden (darf). Sie ist nicht etwas Zusätz
liches, außerhalb der Rechtsprechung Stehendes, son
dern untrennbarer Bestandteil der Arbeit der Rechts
pflegeorgane. Damit wird weder die Bedeutung des 
Urteils als eines verbindlichen staatlichen Dokuments 
unterschätzt, noch wird die Forderung nach opera
tiver Arbeit an sich erhoben“1'1.

In der Praxis des Obersten Gerichts sind diese Ten
denzen überwunden worden. Auf der Grundlage einer 
langfristigen koordinierten Planung wurde die Tätig
keit der Senate — aufgefaßt als Einheit zwischen Recht
sprechung und operativer Arbeit — auf die kontinuier
liche Lösung von Hauptaufgaben ausgerichtet. Das er
möglicht es den Senaten, die zu lösenden Probleme an 
Hand der Tätigkeit aller Gerichte zu erforschen, in 
der eigenen Rechtsprechung aufzugreifen sowie durch 
analytische Untersuchungen tiefer in die Problematik 
einzudringen, mit Experten, insbesondere mit dem je
weiligen Konsultativrat, die Probleme zu beraten und 
so planmäßig zu lösen.
Sowohl die Rechtsprechung des Senats als auch alle 
Formen der operativen Tätigkeit dienen der einheit
lichen Leitung der Rechtsprechung der nachgeordneten 
Gerichte auf einem bestimmten Sachgebiet. Die opera
tiven Formen der Anleitung sind inhaltlich eng mit der 
Rechtsprechung verbunden. Sie haben ihren Ausgangs
punkt in der Rechtsprechung des Senats und der nach
geordneten Gerichte und dienen der Verbesserung der 
Rechtsprechung des Senats und der nachgeordneten 
Gerichte. Die einheitliche Leitung der Strafrechtspre
chung auf einem bestimmten Sachgebiet durch verschie
denartige und vielgestaltige Formen und Methoden des 
Tätigwerdens des Senats dient der Qualifizierung der 
Rechtsprechung und ist in ihrem Inhalt darauf gerich
tet. die Strafrechtsprechung auf dem jeweiligen Sach
gebiet und die Bekämpfung der typischen Erscheinungs
formen, Ursachen und be°ünstigenden Umstände der 
Kriminalität in dem betreffenden Bereich eng mit der 
gesamtgesellschaftlichen Aufgabenstellung zu verbin
den, die Strafrechtsprechung als Teil gesamtstaatlicher 
Leitungstätigkeit maximal für die Durchsetzung der 
Aufgaben in der Periode des umfassenden sozialisti
schen Aufbaus nutzbar zu machen. Diesem Ziel sind 
alle Formen und Methoden der Tätigkeit des Senats 
ausnahmslos untergeordnet, daraus ergibt sich ihr inne
rer Zusammenhang, die Einheit von Rechtsprechung und 
operativer Anleitung.

1<i Vgl. Schlegel. „Zur Entwicklung eines wissenschaftlichen Ar- 
beitsstils der Gerichte“, NJ 1964 S. 419.
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Zur Bedeutung der analytischen Tätigkeit der Gerichte
Die Tätigkeit der Gerichte muß gerade in der Richtung 
eine Qualifizierung erfahren — und darauf muß die Lei
tung dieses Prozesses durch das Oberste Gericht aus
gerichtet werden —, daß diese in ihrer Gesamtheit be
fähigt werden, den von ihnen geforderten Beitrag zur 
Entwicklung der Produktivkräfte und Produktionsver
hältnisse zu leisten. Diesem Ziel dient aber nicht nur 
das einzelne Verfahren.
Nach Buchholz Lehmann Schindler geht es bei der 
Qualifizierung der Arbeit der Gerichte darum,

„auf der Grundlage exakter Ermittlungen das Ver
fahren mit einer gesetzlichen und gerechten Entschei
dung abzuschließen, die entsprechenden Lehren dar
aus zu ziehen und auf die betreffenden Staats- und 
Wirtschaftsorgane und gesellschaftlichen Organisatio
nen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln ein
zuwirken, daß sie ihrer Verantwortung für die Ein
haltung der sozialistischen Gesetzlichkeit und die Er
ziehung der Kollektive zur gesellschaftlichen Disziplin 
und Aktivität besser gerecht werden“ (S. 1590).

Damit wird zwar die Bedeutung einer richtigen Ent
scheidung im Einzelfall zutreffend unterstrichen, jedoch 
der Prozeß der Qualifizierung der Tätigkeit der Gerichte 
und damit der Durchsetzung des Rechtspflegeerlasses 
auf die Fallentscheidung reduziert. Demgegenüber zei
gen aber die Erfahrungen des Obersten Gerichts und 
der meisten Bezirks- und Kreisgerichte, daß es außer 
durch das konkrete Verfahren vor allem durch die 
analytische komplexe Erfassung der Erscheinungsfor
men, Ursachen und Bedingungen der Kriminalität und 
anderer Rechtsverletzungen auf bestimmten Gebieten 
unserer gesellschaftlichen Entwicklung, insbesondere in 
konkreten ökonomischen Bereichen, in hervorragendem 
Maße möglich ist, einen wirksamen Beitrag zur Ent
wicklung der Produktivkräfte und Produktionsverhält
nisse zu leisten. Deshalb wurde auch bei der Ent
wicklung einer wissenschaftlichen Leitungstätigkeit des 
Obersten Gerichts und seiner Organe (einschließlich der 
Senate) das Hauptaugenmerk darauf gerichtet, die Recht
sprechungspraxis durch eine Vielfalt von Methoden zu 
einem wirksamen Leitungs s y s t e m  auszubauen, das 
sowohl der einheitlichen Anleitung der Gerichte als 
auch der Auswertung der Ergebnisse unserer Arbeit für 
die Verbesserung der Leitungstätigkeit anderer Organe, 
Organisationen und Institutionen dient17.
Buchhclz Lehmann Schindler sind einerseits folgender 
Meinung:

„Versuche, derartige Analysen der gesellschaftlichen 
Bedingungen und Widersprüche der Entwicklung 
durch die Organe der Strafrechtspflege z. B. im Wege 
von Brigadeeinsätzen oder anderen Untersuchungen 
selbst vorzunehmen, überfordern die Organe der 
Strafrechtspflege, führen nur zur ,halben Wahrheit“ 
und enthalten nicht selten die Gefahr eines .Krimi- 
nalisierens“ der Wirtschaft, d. h. eines Reagierens auf 
bekanntgewordene Mängel in erster Linie mit Hilfe 
des Strafrechts.“ (S. 1594)

Andererseits wollen sie allerdings nicht gänzlich auf 
die Analyse durch die Rechtspflegeorgane verzichten. 
Deshalb schreiben sie, daß die 

„Verwirklichung einer wissenschaftlich fundierten Lei
tungstätigkeit ... zur Analyse (zwingt). Sie engt jedoch 
den Gegenstand der analytischen Tätigkeit der Organe 
der Rechtspflege ein, beschränkt diese auf die Unter
suchung der Probleme, die in ihren Zuständigkeits
bereich fallen“ (S. 1595).

Wenn aber nach Ansicht der Verfasser die Organe der 
Rechtspflege außerstande sind, sich „exakte Kenntnisse 
über die neuen gesellschaftlichen Bedingungen des Wir
kens dieser Gesetzmäßigkeiten, über die Widersprüche, 
die im Prozeß ihrer Durchsetzung auftreten, sowie über 
die Erfordernisse, die dieses Wirken hervorbringt“
17 Vgl. auch Homann, a.a.O., S. 6 f.


